
 

 

Gemeinderat 
Beschlüsse der 3. Sitzung vom 22. Januar 2019 

  

  Protokollgenehmigung 

   01.03.05 Sitzungen 

  Protokollgenehmigung 2. Sitzung    

  

  Präsidiales und Finanzen 

   13.99 Weiteres Gesellschaft 

  

Verwendung Überschuss 2017 für In- und Auslandhilfe 

Gemäss Beschlüssen der Einwohnergemeindeversammlungen vom 

19. Juni 2000 bzw. 21. Juni 2004 muss jeweils 1 % des Ertragsüber-

schusses, mindestens aber CHF 20'000.—, für Hilfe im In- und Aus-

land eingesetzt werden, sofern der Überschuss CHF 20'000.— über-

steigt. Der Überschuss 2017 betrug CHF  1'791'600.––, so dass sich 

der Mindestbetrag von CHF 20'000.–– für die In- und Auslandhilfe 

ergab. Der Gemeinderat hat diesen Betrag wie folgt verteilt: 

 CHF 1'580.— an die Aktion «Jeder Rappen zählt» (Verdoppelung 

Lohnverzicht der Werkdienst-Mitarbeiter am Lichterweg-Apéro); 

 CHF 4'420.— an den Verein «Schweizer Patenschaft für Bergge-

meinden», Zürich, für die Unterstützung von struktur- und finanz-

schwachen Gemeinden in Berggebieten; 

 CHF 2'500.— an die Stiftung «Theodora», Hunzenschwil AG, für 

die Unterstützung von Spitalclowns; 

 CHF 2'500.— an die Stiftung «Kinderhilfe Sternschnuppe», Zürich, 

für die Unterstützung von Kindern mit einer Krankheit, Behinde-

rung oder schweren Verletzungen;  

 CHF 4'000.— an Richard Balmer, Hünenberg, für die Unterstüt-

zung eines Schulprojektes in Mivumoni, Tansania; 

 CHF 2'500.— an den Verein «Morning Light», Hünenberg, für die 

Unterstützung eines Schul- sowie eines Spitalprojekts in Uttar 

Pradesh, Indien; 

 CHF 2'500.— an die Stiftung «Solidarität Dritte Welt», Regional-

komitee Zug, für die Förderung von diversen Projekten in der Drit-

ten Welt. 

   

 

  Bau und Planung 

   06.01.01 Allgemeines und Übergreifendes 

  Ortsplanungsrevision 2018ff: Submission Planerleistungen, 

Präqualifikation (Stufe 1) 

Die Ausschreibungsunterlagen wurden in 1. Lesung verabschiedet. 
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   07.01.03 Betrieb, Bewirtschaftung 

  Eidgenössisches Schwing- und Älplerfest 2019 Zug (ESAF 2019 

Zug); Grundsatzentscheid private Übernachtungsmöglichkeiten in 

gemeindlichen Liegenschaften 

Es werden keine Unterkünfte in gemeindlichen Liegenschaften für 

private Übernachtungsmöglichkeiten zur Verfügung gestellt. 

  

    

  

     

 

 


